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Landschaften, Lebensräume und Arten

Braunkehlchenschutz im Lahn-Dill-Kreis

Franziska Schmidt & Matthias Korn

Einführung

Im März 2016 hat die Hessische Gesell-
schaft für Ornithologie und Naturschutz 
e. V. ein Projekt zur Rettung der letzten 
hessischen Braunkehlchen (Saxicola ru-
betra, Abb.  1) gestartet. Das war auch 
dringend nötig, denn wie bei vielen Ag-
rarvögeln sind auch die Bestände der 
Braunkehlchen in den letzten Jahrzehn-
ten sehr stark zurückgegangen.

Der hessische Verbreitungsschwerpunkt 
dieser Art liegt im Lahn-Dill-Bergland 
und dem Hessischen Westerwald. In Zu-
sammenarbeit mit der Abteilung für den 
ländlichen Raum des Lahn-Dill-Kreises, 
dem Regierungspräsidium Gießen, der 
Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland (VSW), 
der Landschaftspflegevereinigung Lahn-
Dill e. V. sowie weiteren Kreisbehörden 
und den Landwirten vor Ort werden 
biotopverbessernde Maßnahmen zum 
Schutz der Braunkehlchen durchgeführt. 
Starthilfe und weitergehende Unterstüt-
zung erfährt das Projekt vor allem durch 
das Hessische Umweltministerium. Erste 
Erfolge konnten 2018 bereits beobachtet 
werden. Genau wie 2016 geht die 
HGON aktuell noch von 150 Revieren 
im Lahn-Dill-Kreis aus. Die in den Vor-
jahren rapide Bestandsabnahme scheint 
durch die Umsetzung erster Maßnah-
men zumindest abgebremst worden zu 
sein. Im EU-Vogelschutzgebiet (VSG) 
bei Hohenahr sind die Revierzahlen je-
doch deutlich geringer ausgefallen als bei 
der Grunddatenerfassung im Jahr 2006. 
Wenn die Schutzmaßnahmen intensi-
viert und nach den Vorgaben der HGON 
weiter optimiert werden, ist ein positiver 
Bestandstrend für die Zukunft denkbar.

Das Braunkehlchen in Hessen

Die Art war vor etwa 65 Jahren noch „im 
ganzen Land verbreitet und bekannt“ 
(Gebhardt & Sunkel 1954), doch mitt-
lerweile ist das Braunkehlchen in Hessen 
vom Aussterben bedroht (VSW & HGON 
2016) und der Erhaltungszustand ist in 
allen Parametern „ungünstig-schlecht“ 
(Werner et al. 2014). Als europäische 
Vogelart zählt das Braunkehlchen auf  
nationaler Ebene zu den besonders ge-
schützten Arten (Art.  1 der EU-Vogel-
schutzrichtlinie; § 7 Abs.  2 Nr. 13 Bun-
desnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009). 
Außerdem handelt es sich beim Braun-
kehlchen um eine regelmäßig auftreten-
de Zugvogelart, in deren Vermehrungs-, 
Mauser-, Überwinterungsgebieten und 
Rastplätzen seitens der Mitgliedsstaaten 
geeignete Schutzmaßnahmen umzuset-

zen sind (Art. 4 Abs. 2 EU-Vogelschutz-
richtlinie).

Im Sinne von Art.  4 Abs.  1 und 2 der 
EU-Vogelschutzrichtlinie wurden für 
alle in Hessen regelmäßig vorkommen-
den Vogelarten des Anhanges I und alle 
regelmäßig vorkommenden, gefährdeten 
Zugvogelarten nach rein fachlichen Kri-
terien die „zahlen- und flächenmäßig  
geeignetsten“ Gebiete ausgewählt und  
als EU-Vogelschutzgebiete ausgewiesen 
(Tamm et al. 2004). Für die damals an-
genommenen 500 bis 600 Braunkehl-
chen-Brutpaare wurden die EU-Vogel-
schutzgebiete so gewählt, dass sie über  
60 % der Brutpopulation abdecken. Als 
die fünf wichtigsten Gebiete für Braun-
kehlchen wurden der Hohe Westerwald 
(140 Reviere), der Vogelsberg (80 – 100 
Reviere), die Wiesentäler um Hohenaar 

Abb. 1: Auch das HGON-Infoschild wird von diesem männlichen Braunkehlchen 
gerne als Singwarte benutzt. (Foto: H. Weller)
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auch hier die Lebensraumbedingungen 
weiterhin verschlechtern. So ging im 
EU-Vogelschutzgebiet „Hoher Wester-
wald“ (5314-450) zwischen 2008 (Korn 
et al. 2008b) und 2015 (Baumann et al. 
2015) der Brutbestand des Braunkehl-
chens um 10  % zurück, von 49 auf 44 
Paare. Im gleichen Zeitraum nahm das 
Braunkehlchen im EU-Vogelschutzge-
biet „Wiesentäler um Hohenahr und die 
Aartalsperre“ (5316-401) von 70 bis 80 
Reviere (Korn et al. 2008a) auf ca. 40 
ab, also um fast 50  % (Korn & Hor-
mann 2015).

Da für die beiden Vogelschutzgebiete 
wie für fast alle anderen hessischen  
VSG noch keine Maßnahmenpläne vor-
lagen, musste sofort gehandelt werden. 
Die HGON hatte daher auf der Grund-
lage des allgemeinen Artenhilfskonzepts 
Braunkehlchen der Vogelschutzwarte 
(Wichmann et al. 2013) die Initiative 
für den Schutz ergriffen, da nicht zu er-
warten war, dass von behördlicher Seite 
zeitnah Kapazitäten für diese Aktivitäten 
vorhanden sein würden. Aufgrund der 
der Vogelschutzwarte vorliegenden Ge-
bietsstammblätter und jahrelanger und 
überwiegend ehrenamtlicher Bestands-
erfassungen konnten zu Beginn des Pro-
jektes die zehn wichtigsten Areale für das 
Braunkehlchen benannt und erfolgver-
sprechende Maßnahmen vorgeschlagen 

Aktuelle  
Bestandsentwicklung

In Hessen hat der Bestand der Braun-
kehlchen in den letzten 15 Jahren um ca. 
60 % abgenommen. Noch im Fachkon-
zept zur Ausweisung von EU-Vogel-
schutzgebieten (Tamm et al. 2004) wer-
den 500 bis 600 Brutpaare genannt. Im 
Zeitraum von 2005 bis 2009 lag der 
Landesbestand gemäß ADEBAR-Kartie-
rung noch bei 300 bis 500 Revieren 
(Stübing et al. 2010). 2018 geht man 
nur noch von 165 bis 250 Revieren in 
Hessen aus, etwa 60 % (106 bis 138) da-
von im Lahn-Dill-Kreis (Wichmann & 
Bauschmann 2018). Der Lahn-Dill-
Kreis hat demnach eine besondere Ver-
antwortung für diese Art. Die Schwer-
punktvorkommen liegen im Lahn- 
Dill-Bergland und dem Hessischen Wes-
terwald; hier vor allem in den Gemein-
den Breitscheid, Driedorf, Hohenahr 
Dillenburg (Manderbach) und Haiger 
(Allendorf ). Das Schicksal der hessi-
schen Braunkehlchen wird sich demnach 
auch im Lahn-Dill-Kreis entscheiden. 
Rettungsmaßnahmen müssen vor allem 
hier ansetzen.

Als besonders kritisch muss die Tatsache 
bewertet werden, dass auch innerhalb 
der EU-Vogelschutzgebiete die Bestände 
der Art nach wie vor abnehmen, da sich 

und Aartalsperre (60 – 70 Reviere), die 
Hessische Rhön (12 – 20 Reviere) und 
das Lahntal zwischen Marburg und Gie-
ßen (15 – 17 Reviere) identifiziert.

Als Beitrag für den Aktionsplan zur Er-
reichung von Ziel 1 der Hessischen Bio-
diversitätsstrategie „Die Verschlechterung 
der relevanten Natura 2000-Lebensräume 
und -arten wird gestoppt und eine Verbesse-
rung des Erhaltungszustands erreicht“, 
wurde von der Staatlichen Vogelschutz-
warte für Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Saarland 2013 ein praxistaugliches Ar-
tenhilfskonzept (AHK) erstellt (Wich-
mann et al. 2013). Ergänzt wurde dies 
durch ein Maßnahmenblatt (Wich-
mann & Bauschmann 2014) sowie 14 
Gebietsstammblätter, acht davon aus 
dem Lahn-Dill-Kreis (siehe https://www.
vswffm.de/index.php/downloads). Mit 
Erlass vom 9. Juli 2014 wies das Hessi-
sche Umweltministerium (HMUKLV) 
alle nachgeordneten Behörden (Regie-
rungspräsidien, Kreise) an, das Arten-
hilfskonzept Braunkehlchen umzusetzen. 
In den Jahren 2014 und 2015 begannen 
erste Bemühungen zum Schutz des 
Braunkehlchens im Vogelsberg im Rah-
men des Naturschutzgroßprojekts „Vo-
gelsberg“ sowie in der Rhön im Rahmen 
des LIFE-Projekts „Berggrünland, Hu-
tungen und ihre Vögel“.

Braunkehlchenschutz im Lahn-Dill-Kreis

Abb. 2: Zweiseitiger Schonstreifen im Herbst 2018 im NSG „Brühl von Erda“ (Foto: F. Schmidt)
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Zoologie, Frau Prof. Dr. Petra Quillfeldt) 
wurde das Gebiet um Hohenahr 2018 
wissenschaftlich begleitet. Im Rahmen 
einer Masterarbeit (Franziska Schmidt) 
wurde eine umfangreiche Bestandserfas-
sung durchgeführt sowie der Bruterfolg 
der dortigen Population ermittelt.

Untersuchungen 2018  
im Schwerpunktgebiet  
Hohenahr

Schon seit über 40 Jahren werden vogel-
kundliche Zählungen des Arbeitskreises 
Lahn-Dill der HGON durchgeführt. 
Eine flächendeckende Erfassung von 
Braunkehlchen im Lahn-Dill-Kreis fand 
erstmals im Jahr 1987 statt (vgl. HGON 
& NABU 1987). Diese Daten dienten 
als Grundlage für die Masterarbeit.  
Zwischen Anfang Mai und Mitte Juli 
wurden alle ehemals besetzten Gebiete 
mehrfach aufgesucht und die Reviere, 
Brutpaare und Jungvögel erfasst. Er-
schreckenderweise waren von den ehe-
mals 25 besetzten Gebieten bereits 14 
verweist. Es konnten zwar sieben neue 
Flächen ermittelt werden, die damals 
noch nicht besiedelt waren, jedoch sind 
die Revierzahlen insgesamt stark zurück-
gegangen. Von 98 Revieren im Jahr 1987 
konnten 2018 nur noch 50 Reviere 
nachgewiesen werden. Im Rahmen der 
Grunddatenerfassung 2006 wurde der 
Gesamtbestand im VSG „Wiesentäler 
um Hohenahr und die Aartalsperre“ auf 
70 bis 85 Paare veranschlagt (Korn et al. 
2008a). Demnach ist der Bestand seit 
2008 (GDE) um ca. 30 bis 40 % zurück-
gegangen, gegenüber 1987 sogar um 
knapp 50 %.

Erste Erfolge versus  
Konfliktbereiche

Neben den eigentlichen Revierzahlen ist 
vor allem der Bruterfolg ein entscheiden-
der Faktor dafür, ob eine Population lang-
fristig Bestand hat. Für das VSG „Wiesen-
täler um Hohenahr und die Aartalsperre“ 
(Abb.  3) konnte für das Jahr 2018 ein 
mittlerer Bruterfolg von 2,5 flüggen Jung-
vögeln pro Brutpaar nachgewiesen wer-
den. Das macht uns Mut, denn man geht 
davon aus, dass es jährlich etwa 2,5 bis 

Abteilung für den ländlichen Raum rund 
18  km Altgrasstreifen in den Vogel-
schutzgebieten „Wiesentäler um Hohen-
ahr und die Aartalsperre“ und „Hoher 
Westerwald“ gefördert. Im selben Jahr 
wurden zusätzlich knapp 1.000 Sitz
warten aus Bambus entlang der Gräben 
und Altgrasstreifen ausgebracht. Weitere 
Warten wurden 2018 in Form von Clus-
tern mit je 60 Warten aus Schilfrohr (ins-
gesamt ca. 1.740) angelegt. Vorlage dafür 
waren erfolgreiche Untersuchungen von 
Wellstein (1998) im Westerwald und 
Siering & Feulner (2017) in Oberfran-
ken, die das Ausbringen von Clustern als 
„Überreizmethode“ bezeichnen. Ergänzt 
wurden die Maßnahmen 2018 durch 
etwa 25 ha Spätmahdflächen (nach dem 
15. Juli). Weitere 25 ha sind für 2019 in 
Planung.

In einer zweiten Stufe des Projekts soll-
ten Gehölzreduzierungen und andere 
Biotop verbessernde Maßnahmen zu  
einer weiteren Aufwertung und Vernet-
zung der Braunkehlchen-Lebensräume 
beitragen. Dafür wurde die LPV (Land-
schaftspflegevereinigung Lahn-Dill e. V.) 
vom Lahn-Dill-Kreis beauftragt, diese 
umzusetzen. Über die Entfernung von 
Gehölzen wird immer wieder stark dis-
kutiert, sie ist jedoch dringend notwen-
dig, um den Offenlandcharakter in den 
Braunkehlchengebieten zu erhalten und 
ggf. auch wiederherzustellen. Da Braun-
kehlchen in den meisten Fällen feuchte 
Wiesen bevorzugen, ist in einer dritten 
Stufe das Wiedervernässen von Flächen 
geplant. Im NSG „Brühl von Erda“ wur-
de 2017 der Brühlsbach renaturiert, was 
auch dem Braunkehlchen zugute kam.

Für eine fachkundige Projektbegleitung 
hat die VSW 2016 drei Berater bereitge-
stellt, die in den vorgeschlagenen Pro-
jektgebieten eingesetzt waren, um detail-
lierte Maßnahmenvorschläge zu erarbei-
ten. Auch 2017 und 2018 wurde das 
Projekt über die VSW von Andreas 
Schmidt unterstützt, um die Bestände 
der Braunkehlchen zu erfassen und die 
Maßnahmenvorschläge, wo es nötig war, 
zu überarbeiten und fortzuschreiben. 
Durch eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen der HGON (Matthias Korn) und 
der Justus-Liebig Universität Gießen 
(Lehrstuhl für Tierökologie und Spezielle 

werden. In diesen Gebieten konnte die 
Abteilung für den ländlichen Raum (ALR 
LDK), unterstützt durch Beraterverträge 
der VSW, noch vor der Brutsaison 2016 
erste Maßnahmen umsetzen. Dies war 
vor allem durch die hohe Bereitschaft der 
Landwirte vor Ort möglich.

Die Maßnahmen

Das Braunkehlchen ist ein Charaktervo-
gel der strukturreichen, extensiv bewirt-
schafteten Grünlandflächen und kam in 
Hessen vorwiegend in den feuchten Nie-
derungen, entlang von Grabensystemen 
vor oder auch auf feuchten Brachflächen 
(HGON 1995). Als maßgebliche Ursa-
che für den dramatischen Rückgang wird 
immer wieder die Intensivierung der 
Landwirtschaft genannt (u. a. Bastian et 
al. 1987, HGON 1995, Bauer & Bert-
hold 1996, Gottwald et al. 2017). 
Häufige oder zu frühe Mahd führt im-
mer wieder zum Verlust von Gelegen 
und teils auch von brütenden Weibchen. 
Das eigentliche Brutgeschehen – vom 
Nestbau bis zum Ausfliegen der Jung
vögel – erstreckt sich etwa von Anfang 
Mai bis Mitte Juli und kann sich durch-
aus bis in den August hineinziehen 
(Wichmann et al. 2013). Die häufige 
Silagemahd ab Mai oder die traditionelle 
Heumahd im Juni überschneiden sich 
mit dem Brutgeschäft der Braunkehl-
chen. Darum sind spät gemähte Flächen 
nach dem 15. Juli und feuchte Brach
flächen von sehr großer Bedeutung. Ein 
häufiger Effekt der intensiven Bewirt-
schaftung ist das Fehlen von Randberei-
chen mit natürlichen, vertikalen Struk-
turen, die das Braunkehlchen als Sing- 
und Jagdwarte nutzt und dringend 
benötigt. Um solche Strukturen zu erhal-
ten, kann man sogenannte mehrjährige 
Altgras- oder Schonstreifen (Abb.  2) an-
legen. Werden diese entlang von Graben-
systemen – wo sich die Nester oft befin-
den – angelegt und haben eine großzügi-
ge Breite von 10 bis 15 Metern, können 
sie auch zum Schutz des Geleges wäh-
rend der Mahd beitragen. Alle genann-
ten Maßnahmen können in Hessen aus 
Mitteln des Förderprogramms HALM 
(Hessisches Programm für Agrarumwelt- 
und Landschaftspflege-Maßnahmen) fi-
nanziert werden. Im Jahr 2017 hat die 

Braunkehlchenschutz im Lahn-Dill-Kreis
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ten wird bereits seit längerem eine Mahd 
Mitte Juni entlohnt. Der Anreiz, den 
Mahdzeitpunkt auf diesen Flächen auf 
Mitte Juli zu verschieben, ist für die 
meisten Landwirte nicht ausreichend  
lukrativ.

In der letzten Brutsaison konnten wir in 
allen Gebieten beobachten, dass die 
künstlichen Sitzwarten (Bambus und 
Schilfrohr) sehr gut von den Braunkehl-
chen angenommen wurden. In einem 
Fall hat ein Paar sein Nest inmitten eines 
Schilfrohrclusters gebaut, auf einer  
Fläche, die in den letzten Jahren nicht 
besiedelt war. Da sich Braunkehlchen 
tendenziell in der Nähe von bereits be-
setzten Territorien ansiedeln, ist das Aus-
bringen von Warten alleine nicht immer 
von Erfolg gekrönt. Viel wichtiger ist es, 
noch besiedelte Gebiete und die angren-
zenden Flächen zu erhalten und aufzu-
werten.

Einige der angelegten Altgrasstreifen be-
finden sich bereits im dritten Jahr und 
haben sich sehr gut entwickelt. Es sind 
natürliche vertikale Strukturen entstan-
den, die das Braunkehlchen bereits im 
Frühjahr als Sing- und Jagdwarte benut-
zen kann (Abb.  4). Leider müssen die 
durch HALM geförderten Streifen Ende 
des dritten Jahres gemäht werden und 

Für den Lahn-Dill-Kreis gehen wir aktu-
ell von etwa 120 bis 150 Revieren aus. 
Nichtsdestotrotz verlieren immer noch 
rund ein Drittel der Braunkehlchen ihre 
Brut durch zu frühe Mahd. In einigen 
Gebieten liegen die Verluste wahrschein-
lich weit über 50  %. Einen dringenden 
Handlungsbedarf sehen wir in der Struk-
tur der aktuellen Förderprogramme. Auf 
vielen Flächen in EU-Vogelschutzgebie-

3,3 ausgeflogene Jungvögel pro Brutpaar 
braucht, damit eine Population theore-
tisch stabil bleiben kann (Bastian et al. 
1987, Fischer et al. 2013).

In den letzten drei Jahren ist der Braun-
kehlchenbestand im Lahn-Dill-Kreis  
stabil geblieben und der Rückgang 
scheint durch die umgesetzten Maßnah-
men vorerst gebremst worden zu sein. 

Braunkehlchenschutz im Lahn-Dill-Kreis

Abb. 3: Die Struthwiesen bei Altenkirchen sind Teil des EU-Vogelschutzgebiets „Wiesentäler um Hohenahr und die Aartalsperre“. 
(Foto: H. Weller)

Abb. 4: Mehrjährige Schonstreifen entwickeln natürliche Warten, die das  
Braunkehlchen bereits im Frühjahr vorfindet. (Foto: F. Schmidt)
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die für das Braunkehlchen so wichtigen 
Strukturen gehen wieder verloren. Hier 
sehen wir noch einen dringenden Hand-
lungsbedarf. Ein Stehenlassen der Strei-
fen für vier bis fünf Jahre würde dem 
Braunkehlchen zugutekommen. Vor al-
lem wenn diese auf beiden Seiten eines 
Grabens angelegt und in unterschied
lichen Jahren gemäht werden.

Ausblick

Die HGON ist optimistisch, dass bei  
einer Fortführung und weiteren Opti-
mierung der Maßnahmen der Bruterfolg 
und damit die Braunkehlchen-Popula
tion weiter stabilisiert und wieder aufge-
baut werden kann. Vorausgesetzt, die 
Zerstörung der Bruten durch das Aus-
mähen der Nester kann wirksam einge-
dämmt werden (!). Für das Jahr 2019 ist 
nun eine halbe Stelle für eine zusätzliche 
Betreuung vor Ort vom RP Gießen be-
willigt worden, die bei der Landschafts-
pflegevereinigung Lahn-Dill e. V. ange-
siedelt ist und eng mit der HGON  
kooperiert. Zum einen soll die Bestands-
entwicklung weiter im Auge behalten 
werden und Nester außerhalb der aktuel-
len Maßnahmenflächen erfasst werden. 
Zum anderen wollen wir weitere ehe
malige oder potentielle Gebiete untersu-
chen, um einen aktuellen Überblick über 
die Verbreitung unserer Braunkehlchen 
zu erhalten.

Obwohl die HGON in ihrem Projekt 
das Braunkehlchen in den Mittelpunkt 
stellt, kommen die Maßnahmen natür-
lich auch etlichen anderen Arten zugute. 
Viele Insekten profitieren beispielsweise 
von den Altgrasstreifen. Im Bereich der 
Vogelarten repräsentiert das Braunkehl-
chen gleich vier gefährdete ökologische 
Gilden. Es ist ein typischer Feld- und 
Wiesenvogel, ein Bodenbrüter, ein In-
sektenfresser und ein Langstreckenzie-
her. Von den Schutzmaßnahmen profi-
tieren auch der Wiesenpieper (Anthus 
pratensis), die Feldlerche (Alauda arven-
sis), das Schwarzkehlchen (Saxicola rubi-
cola) oder der Wachtelkönig (Crex crex). 
Letzterer wurde in der Brutsaison 2018 
vermehrt im Raum Hohenahr nachge-
wiesen und zwar meist in unmittelbarer 
Nachbarschaft zum Braunkehlchen.

Braunkehlchenschutz im Lahn-Dill-Kreis


